
In der bereits 6. Folge unserer 
Artikelserie zur Erläuterung der 
neuen Rahmenkleingartenord-
nung des LSK geht es um einige 
Aspekte, die in den Kleingärtner-
vereinen immer wieder Anlass 
für Diskussionen zwischen Vor-
ständen und Gartenpächtern ge-
ben. Während die Nutzung von 
Gewächshäusern und Frühbee-
ten bei Einhaltung der baulichen 
Bestimmungen unstrittig sind, 
fangen sie bei der Größe und Nut-
zung von Badebecken im Klein-
garten an und hören bei der Tier-
haltung und Fütterung beispiels-
weise von fremden Katzen noch 
längst nicht auf. Nachfolgende 
Erläuterungen sollen für mehr 
Klarheit sorgen und helfen, Ver-
ständnis für die getroffenen Fest-
legungen zu wecken.

Gewächshäuser  
und Frühbeetkästen
In Gewächshäusern und Früh-
beetkästen können Pflanzen wun-
derbar vorgezogen und empfind-
liche Pflanzen fast ganzjährig 
angebaut werden. Diese bauli-
chen Anlagen dienen zwar un-

mittelbar der kleingärtnerischen 
Nutzung, sollten aber trotzdem 
in Größe und Anzahl nicht über-
hand nehmen.

Daher wurde die Fläche eines 
Gewächshauses auf 12 m² und 
dessen Höhe auf 2,5 m beschränkt. 
Bei der Wahl des Standortes muss 
bedacht werden, dass die Nach-
barparzelle nicht beeinträchtigt 
wird, z.B. durch Schattenwirkung. 
Es ist grundsätzlich ein Grenzab-
stand von 1 m einzuhalten.

Vereine oder Verbände können 
in ihren Gartenordnungen festle-
gen, dass Gewächshäuser kleiner 
als 12 m² sein sollen. Dies wird 
sicher dann der Fall sein, wenn 
es sich um eher kleinere Garten-
parzellen handelt. Wer ein Ge-
wächshaus oder ein Frühbeet er-

Die Rahmenkleingartenordnung des LSK, deren überarbeitete 

Fassung der LSK-Gesamtvorstand im Herbst 2019 bestätigt hat, 

wird in den meisten Unterpachtverträgen über Kleingärten im 

Freistaat Sachsen vereinbart. Welche Belange sind in dieser 

 Ordnung geregelt und warum? Dies will „Sachsen aktuell“ in 

einer Artikelserie erläutern. Dabei finden die Inhalte des Kom-

mentars zum Bundeskleingartengesetz von Mainczyk/Nessler 

Verwendung.

Erläuterungen zur Rahmenkleingartenordnung (RKO) des LSK – Teil 6:

Bauliche Anlagen und Tiere

Ein Gewächshaus sollte in seiner Größe dem Kleingarten angepasst  
werden und sich harmonisch in das Gesamtbild der Parzelle einfügen,  
es dient ausschließlich dem Anbau von Kulturen. Foto: ps

Im Frühbeet können Pflanzen vorgezogen und gut kultiviert werden,  
es dient eindeutig der kleingärtnerischen Nutzung. Foto: ps
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richten möchte, stellt bei seinem 
Vereinsvorstand einen Bauantrag. 
Bestehen Gewächshäuser aus 
DDR-Zeiten, die größer als 12 m² 
sind, unterliegen diese dem Be-
standsschutz, wenn sie rechtmä-
ßig errichtet wurden.

Teiche und andere Biotope
Gartenteiche sind wertvolle Bio-
tope. Sie bieten nicht nur Fischen 
und Amphibien einen Lebens-
raum, sondern dienen auch In-
sekten, Vögeln und Kleinsäugern 
als Tränke. Wer einen Teich anle-
gen möchte, kann dies mit Hilfe 
einer handelsüblichen Kunst-
stoffwanne, mit Teichfolie oder 
ganz naturell mit einer Lehm- 
oder Tondichtung umsetzen.

Teiche sollen nicht tiefer als  
1,10 m und nicht größer als 8 m² 
sein. Der Erdaushub muss im Gar-
ten verbleiben und kann auch gut 
in die Biotopgestaltung einbezo-
gen werden.  ➤

Wird ein Gewächshaus nicht mehr zum Anbau von Pflanzen verwendet, 
sondern wird es wie hier als Abstellkammer genutzt, ist es abzureißen.  

Foto: GZ
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Wer einen Teich anlegen möch-

te, stellt vorher beim Vereinsvor-

stand einen Antrag. Zum Schutz 

kleiner Kinder sollten um Teiche 

sinnvolle Abgrenzungen geschaf-

fen werden. Schon geringe Was-

serhöhen können ge rade bei den 

Kleinsten lebensgefährlich wer-

den. Durch geeignete Bepflan-

zungen oder kleine Zäune kann 

ein Herantreten und damit auch 

ein Hineinfallen verhindert oder 

erschwert werden. Gartenteiche 

sind als Biotop anzulegen, die 

Nutzung als Badeteich ist un-

zulässig.

Badebecken
Beim Thema Badebecken gibt es 

oft Diskussionen bis hin zu Strei-

tigkeiten und in deren Folge Ar-

tikel in der Lokalpresse, welche 

Poolgrößen nun in Kleingärtner-

vereinen zulässig sind. Die Rah-

menkleingartenordnung legt  

fest, dass transportable Kinder-

planschbecken vom Vorstand 

während der Gartensaison er-

Auszüge aus der Rahmenkleingartenordnung

3.5 Gewächshaus 

Ein freistehendes Kleingewächshaus und Frühbeetkästen dürfen 

nach Zustimmung des Vorstandes errichtet werden. Folienzelte 

sind der Größe des Gartens anzupassen. Das Gewächshaus darf 

eine max. Fläche von 12 m² nicht überschreiten, die Höhe ist auf 

max. 2,50 m begrenzt. Ein Grenzabstand von mind. 1 m ist ein-

zuhalten, die Nachbarparzelle darf nicht beeinträchtigt werden. 

Die Gartenordnungen der Verbände und Vereine können gerin-

gere Maße festlegen, der Grenzabstand ist jedoch verbindlich.

Bei zweckfremder Nutzung ist das Gewächshaus zu entfernen.

3.6 Feucht-Biotop 

Im Kleingarten ist ein künstlich angelegter Teich als Feucht-Bio-

top bis zu einer Größe von höchstens 8 m² einschließlich fla-

chem Randbereich zulässig.

Der Erdaushub verbleibt dabei in der Parzelle und ist in die 

Teichgestaltung einzubeziehen.

Die max. Tiefe ist auf 1,10 m begrenzt. Zur Anlage des Teiches 

sind entweder Lehm-, Tondichtungen oder geeignete Kunststoffe 

zu verwenden. Die Gartenordnungen der Kleingärtnervereine 

oder die jeweiligen Kommunen können diese Größenangaben 

weiter einschränken.

Es sind Maßnahmen zum Schutz der Kinder vorzusehen. Siche-

rung und Verantwortung (Verkehrssicherungspflicht) für alle 

Wasseranlagen in der Parzelle obliegen dem jeweiligen Pächter.

3.7 Badebecken 

Transportable Badebecken (Kinderplanschbecken) mit einem 

Fassungsvermögen von max. 3 m³ und einer max. Füllhöhe von 

50 cm können vom Vorstand des jeweiligen Kleingärtnervereins 

während der Gartensaison genehmigt werden. Die Oberkante des 

Badebeckens darf nicht höher als 60 cm sein, gemessen vom 

Beckenboden. Chemische Wasserzusätze sind nicht gestattet. 

Die Gartenordnungen der Kleingärtnervereine können diese 

 Größenangaben und den Zeitraum weiter einschränken.

4. Tierhaltung

Die Kleintierhaltung gehört grundsätzlich nicht zur kleingärtne-

rischen Nutzung. Soweit sie jedoch in der Kleingartenanlage vor

dem 3. Oktober 1990 zulässig und üblich war, gelten die Be-

stimmungen des § 20 a Punkt 7 BKleingG. Das wird in der Regel

dann der Fall sein, wenn die Kleintierhaltung im bescheidenen

Umfang betrieben wird. Stets muss aber die gärtnerische Nut-

zung überwiegen. Auch bei der Kleintierhaltung gilt die Ein-

schränkung, dass sie nicht erwerbsmäßig, sondern nur für den

Eigenbedarf betrieben werden darf.

4.1 Hunde und Katzen

Das Halten von Hunden und Katzen in KGA ist nicht gestattet.

Für Hunde ist außerhalb des KG Leinenzwang. Beim Mitbringen

von Katzen ist der Schutz der Vögel zu gewährleisten. Mitge-

brachte Haustiere dürfen beim Verlassen der KGA nicht im KG

oder in der Laube verbleiben. Für Schäden, die ein Tier verur-

sacht, haftet neben dem Halter derjenige, der die tatsächliche

Gewalt über das Tier ausübt. Das Füttern von fremden Katzen ist

in der KGA untersagt.

4.2 Bienen

Die Bienenhaltung im KG ist nach Zustimmung des Vorstandes

zulässig. Bienenstände sollten bevorzugt am Rande der KGA auf-

gestellt werden. Eine Anhörung der Nachbarn ist vorzunehmen.

Bei Bedarf ist ein Sachverständiger zu konsultieren.

Viele Gartenfreunde erfreuen sich am Gartenteich. Aber auch alle Tiere 
brauchen Wasser zum Trinken – Bienen, Vögel, Kleinsäuger und Amphibien. 

Badebecken im Kleingarten sind immer wieder ein Streitpunkt in den KGA. 
Sie sollten höchstens 3 m³ Wasser fassen, und die Füllhöhe soll 0,5 m  
nicht übersteigen. Fotos: ps
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laubt werden können. Diese Pools 
sollen nicht mehr als 3 m³ Wasser 
fassen. Neu ist die Festlegung, 
dass die Poolhöhe nunmehr 0,6 m 
betragen kann. Die mögliche Füll-
höhe ist mit maximal 0,5 m be-
stimmt.

Viele Gartenfreunde wollen grö-
ßere Pools aufstellen, da es im 
Handel oft preiswerte Modelle 
gibt und nicht nur die Kinder, 
sondern auch die Pächter selbst 
gern im kühlen Nass sitzen wol-
len. Doch hier gibt es oft zahlrei-
che Probleme: Große Pools mit 
mehreren tobenden Badegästen 
bewirken auch eine große Ge-
räuschkulisse, die vielen Nachbar-
pächtern die Ruhe rauben – die 
Vorstände und Schlichter können 
ein Lied davon singen.

Doch ein Kleingärtnerverein ist 
kein Freibad. Vielmehr sollen klei-
ne Kinder die Möglichkeit haben, 
im und mit dem Wasser zu spie-
len. Große Kinder und Erwachse-
ne können sich unter einer Frei-
luftdusche erfrischen und zum 
Schwimmen in Freibäder und zu 
Badeseen gehen.

Stehen in vielen Gärten über-
große Pools, geht der Charakter 
einer Kleingartenanlage verloren. 
Wir sind Kleingärtner und keine 
Pächter von Wochenend- und Er-
holungsgrundstücken. Unsere 
Gärten stehen unter dem Schutz 
des Bundeskleingartengesetzes, 
welches erschaffen wurde, damit 
Menschen preiswertes Pachtland 
zur Verfügung haben, um vor-
rangig Obst und Gemüse anzu-
bauen.

Tierhaltung
Zu DDR-Zeiten wurden in vielen 
Gartenanlagen (Sparten des VKSK) 
Kleintiere gehalten, um die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit 
Fleisch, Eiern und weiteren tieri-
schen Produkten abzusichern. 
Für die Kleingartenanlagen, wel-
che seit dem 3. Oktober 1990 dem 
Bundeskleingartengesetz unter-
stellt sind, gilt grundsätzlich, 
dass keine Kleintierhaltung mehr 
erfolgt. Personen, die vor dem  
3. Oktober 1990 Kleintiere gehal-
ten haben, können dies im beschei-
denen Umfang weiterführen, wenn 
dadurch die Mitpächter nicht be-
einträchtigt werden. Die klein-
gärtnerische Nutzung der Parzel-
le muss jedoch überwiegen.

Hunde und Katzen
Viele Kleingärtner haben einen 
Hund oder eine Katze als Haus-

tier. Diese Tiere werden gern mit 
in den Kleingarten gebracht. Für 
die Dauer des Aufenthalts des 
Kleingärtners im Garten ist dies 
auch erlaubt. Diese Tiere müs-
sen dann jedoch wieder mit nach 
Hause genommen werden.

Die Tierhalter müssen dafür 
sorgen, dass von den Tieren keine 
Gefahren oder Belästigungen für 
andere Gartenfreunde und auch 
nicht für Vögel und andere wilde 
Tiere in unseren Gärten ausgehen. 
Dazu gehört, dass Katzen nicht 
frei herumlaufen, denn sie sind 
instinktgeleitete Räuber, die neben 
Mäusen auch Vögel, Spitzmäuse, 
Eidechsen und Blindschleichen 
als Beute sehen. Das Füttern streu-
nender Katzen ist verboten.

Hunde müssen so erzogen sein, 
dass diese nicht bei jedem Gar-
tenfreund, der am Garten vorbei-
läuft, anfangen zu bellen. Hunde 

Imker und Vereinsvorstand sollten gemeinsam beraten, an welcher Stelle 
in der KGA Bienenstöcke aufgestellt werden können. Foto: GZ

Mitgebrachte Katzen dürfen nicht frei im Garten  
herumlaufen. Streunende Katzen dürfen nicht  
(an)gefüttert werden. Grund: Katzen jagen Vögel.

müssen auf Gartenwegen an der 
Leine laufen, und es muss verhin-
dert werden, dass sie Gartenein-
friedungen überspringen oder 
gar Gartennachbarn oder Passan-
ten anspringen.

Bienen
Bienen sind ausdrücklich erlaubt 
und erwünscht in unseren Klein-
gartenanlagen! Sie tragen einen 
erheblichen Anteil am Bestäuben 
unserer Nutzpflanzen bei und 
fördern damit höhere Erträge. 
Gartenfreunde, welche gern Bie-
nen in ihrem Garten halten möch-
ten, stellen beim Vorstand einen 
Antrag. 

In vielen Kleingärtnervereinen 
bestehen Ängste gegenüber einer 
Bienenhaltung. Es wird argumen-
tiert, dass die Bienen Kinder ste-
chen könnten. Grundsätzlich ist 
dies natürlich möglich, jedoch 
kön nen Kinder auch von Wildbie-
nen, Wespen oder Honigbienen 
aus anderen Haltungen gestochen 
werden.

Bienen sind grundsätzlich fried-
liche Tiere. Der Imker sollte Ge-
spräche mit betroffenen Garten-
nachbarn und am besten auch 
mit allen Kleingärtnern des Ver-
eins führen, z.B. bei einer Mitglie-
derversammlung. Dabei können 
Fragen beantwortet und Ängste 
abgebaut werden. 

Zudem ist es für die Mitglieder 
und die Kinder der Anlage eine 
Bereicherung, die Arbeit des Im-
kers zu begleiten und damit Wis-
sen und Erfahrungen zu erwer-
ben. LSK

Die Kleintierhaltung im Garten ist im bescheidenen Umfang dort noch erlaubt, wo sie bereits 
vor dem 3.10.1990 erlaubt war und wenn sie benachbarte Pächter nicht beeinträchtigt. 

Foto: ps
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